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Die Gewerbeverfaſſung.
Soll uns die politiſche Verfaſſung zu einer gerechten Ge

ſetzgebung verhelfen, ſo müſſen in ihr alle Intereſſen je nach
ihrem Umfange vertreten ſein. Nur das Intereſſe des Eigen
nutzes und der Selbſtſucht muß ausgeſchloſſen werden. Da wir
es aber aus der Natur des Menſchen wie ſie nun einmal iſt,
nicht verbannen können, ſo müſſen die Einzelintereſſen eine ſol
che Stellung zu einander einnehmen, daß ſie ſich ſelbſt gegen
ſeitig auf das möglichſt gerechte Maaß der Anſprüche beſchrän
ken. Wir begrüßen deshalb mit Freuden den politiſchen Neu
bau auf der breiteſten Grundlage der Volksvertretung und der
Wahlfreiheit; die wenigen Beſchränkungen, welche ſich noch
blicken laſſen, werden fallen mitſſen, wenn man in ernſter Fol
gerichtigkeit weiter geht; aber wir würden es beklagen, wenn
dieſe Zukunft Allen Freiheit und nur Wenigen Brod gäbe Wir
ſind wahrhaftig nicht rohe Materialiſten und wiſſen geiſtige Bil
dung hoch genug zu ſchätzen aber wir fordern vor Allem Ar
beit und Brod, als erſte Bedingung einer wahrhaften Volks
wohlfahrt. Die Revolution in Frankreich, die Bewegung in
Deutſchland fand ihre Stützen hauptſächlich in dem gewöhnlich
ſogenannten Arbeiterſtande. Seine kräftigen Fäuſte, ſeine der
ben Worte haben manchen Feind geſchlagen, und man hat ernſt
lich angefangen, ihm Zugeſtändniſſe zu gewähren ſeine Lage
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zu verbeſſern. Viele ſeiner Anſprüche waren und ſind gerecht,
und deren Erfüllung iſt möglich; aber andere Foderungen wir
ſagen es ohne Scheu waren und ſind ungerecht ſind un
hillig, ja ſind ihm zum Theil ſelbſt verderblich, namentlich wie
fern ſie darauf ausgehen, die Fabriken zu ſtürzen und die Käu
fer wie die Kapitaliſten in das Ausland zu treiben.

Weniger muthig, mehr beſcheiden, weniger laut faſt zu
ſtumm iſt der eigentliche Gewerbeſtand aufgetreten obgleich er
zum Wenigſten daß wir nicht mehr ſagen in demſelben
Drucke der Nahrungsſorgen gelebt hat und noch lebt. Jhm
muß zunächſt geholfen werden. Seine Noth iſt zum Theil gren
zenlos, obgleich er ſie unter dem Mantel eines äußeren Schei
nes mehr zu verbergen ſucht, als der von uns mit ihm vergli-
chene Stand. Aber wie iſt zu helfen Die Antwort lautet
faſt wie aus Einem Munde durch Beſchränkung der verderbli
chen Gewerbefreiheit, und wir wollen es hier, nach der Kennt
niß, welche wir ſelbſt aus den gewerblichen Kreiſen zu ſchöpfen
reichliche Gelegenheit gehabt haben, verſuchen, die Grundzüge
der künftigen Gewerbeverfaſſung anzudeuten. Dabei ſetzen wir
aber voraus, daß eine ſolche Geſetzgebung ſich gemeinſam auf
das ganze deutſche Vaterland erſtreckt. Denn wenn z. B. die
Gewerbeſteuer wir wollen einmal annehmen es beſtände
eine ſolche Steuer fort in dem einen Lande viel geringer iſt
als in dem Nachbarlande und, wie dies nicht anders ſein kann,
Freiheit des Handels der Beziehung von Märkten u. F. F. be
ſteht, ſo iſt das letztere gegen das erſtere in einem unüberwind-
ichen Nachtheile Nur muß man ſich hüten, durch künſtliche
Mittel, etwa durch geringe Steuern, durch Vorrechte u. ſ. w.
einen Gewerbszweig da und dann noch zu halten und zu fördern,
wo und wann die natürlichen Quellen nicht vorhanden ſind.
Wo z. B. billiges Holz iſt, da werden auch die Holzarbeiter
ihren natürlichen Sitz haben und behalten müſſen. Dabei ver
ſteht es ſich aber von ſelbſt, daß eine gleichmäßige Beſteuerung
des Einkommens, je nach der Höhe des Ertrages, durch ganz
Deutſchland hindurch gehe, ja daß darauf hingewirkt werde,
dieſelbe auf alle Länder überhaupt auszudehnen.

Es iſt zunächſt die Fähigkeit jedes Gewerbetreibenden,
je nach der Burſchen Geſellen und Meiſterſchaft, feſtzuſtellen,
theils damit er ſelbſt gegen das eigene Verderben, theils da
mit das Publikum gegen Pfuſcherei geſchützt werde. Zu dieſem
Zwecke muß der Burſche, wenn er Geſelle, und der Geſelle, wenn
er Meiſter werden will, eine Prüfung beſtehen, welche indeß nicht
ſowol auf theoretiſche Kenntniſſe, als vielmehy auf praktiſche
Fähigkeit zu errichten iſt. Denn wenn z. B. auch eine Adreſſe,
ſtatt an Herrn Flöthe, an Herrn Flöte oder Herrn Flöde oder
Herrn Flethe, oder Herrn Flete, oder Herrn Flede, oder Herrn
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Flehte u. F. f. in dieſer Weiſe, geſchrieben wird, wie wir dies am 1.
Mai geſehen haben, ſo iſt dieſer Stil für einen Tiſchler viel weniger
ein Unglück, als wenn er keinen geſchmackvollen Stuhl arbeiten
kann, wie wir davon ebenfalls Zeugen ſind. Natürlich wollen
wir damit nicht die Vetter- und Baſenſchaft der alten Zünfte
wieder einführen die Müfungsbehörde muß unparteiiſch fein
und deshalb neben Meiſtern (und Geſellen 2) des Fachs auch
andere Mitglieder, namentlich aus dem Ortsvorſtande, und zwar
für den Vorſitz, in ſich ſchließen. Wenn ſich nun ein Gehilfe, wel
cher von der Ortsprüfungsbehönde zurilckgewieſen iſt ungerecht
behandelt glaubt, ſo wendet er ſich an eine zweite Jnſtanz, wel
che, unter Vorſitz eines Regierungsbeamten, aus unparteiiſchen
Meiſtern anderer Städte zuſammengeſetzt iſt. Dies iſt durch
aus nothwendig damit nicht die ſchon vorhandenen Meiſter
wenn ſie wollen, ſich aus bloßer Selbſtſucht die Koncurrenz vom
Leibe halten. Aber eben ſo wenig darf die Zahl der ſelbſtſtän
digen Gewerbtreibenden irgendwie im Voraus beſtimmt ſein,
mit alleiniger Ausnahme etwa Derer, welchen gegen den Staat
beſchwerliche Verpflichtungen haben. Weshalb die Bäckermeiſter
in Halle nicht überreich werden, ſagt uns ihre unbeſchräntte
Zahl (jetzt 60), warum die leipziger ſich ſo gut ſtehen, das er
giebt ſich aus ihrer beſchränkten Zahl (22). Außerdem verlangen
Viele, daß Jeder welcher ſich als Meiſter niederläßt, ein be
ſtimmtes Alter erreicht habe; denn ſagen ſie nicht ohne
Grund wer noch des Vormundes bedarf, kann einem ſelbſt
ſtändigen Gewerbe nicht vorſtehen. Dies wurde freilich auch
auf die Führung eines Familienweſens Anwendung finden, und
daher wollen wir dieſen Punkt noch nicht unter die Unzweffel
haften ſtellen. Da nun kein Geſetz rückwirkende Kraft haben
darf, ſo müſſen wir Beſtimmungen, wodurch z. B. Meiſtern, wel
che vor dem Geſetz etablirt ſind, verboten iſt, Lehrburſchen zu
halten, falls ſie keine Prüfung beſtanden haben, durchaus verwerfen.

2. Es müſſen die Grenzen des Gewerbebettiebes genauer
als bisher beſtimmt werden, ohne die wohlthätige Freiheit zu
hemmen. So z. B. beklagen ſich die Diſchler über die
Zimmerleute, daß ihnen dieſe ihre Arbeit hinwegnehmen. Von
einer andern Seite kommen die Klagen der Korbmacher, daß
z. B. die Blindenanſtalten ihnen in das Handwerk greifen, in
dem ſie ohne bezahlten Gewerbeſchein daſſelbe treiben. Aehnlich
ſtehen die Gefangenhäuſer, die Jnquiſitoriate, die Militärhand
werkercommiſſtonen den Gewerken gegenüber. Die aus dieſen
Beſchwerden entſpringenden Wünſche inüſſen ſich allerdings
manigfach beſchränken und auf ein vernünftiges Maaß zurück
führen kaſſen; aber das halten wir für ausſührbar und noth
wendig, daß Niemand etwas anderes zum Verkauf zu verferti
gen befugt iſt, als was in ſeinem Meiſterbriefe verzeichnet ſteht.



S

Nur darf der Kreis der erlgubten Dinge nicht zu eng gezogen
ſein, und muß der Uebergang von einem Gewerbe zu einem an
dern nicht allzugroßen Schwierigkeiten unterliegen. Man könnte
z. B. fragen ob es nicht einem Zimmermeiſter, wenn er
darauf geprüſt ſei, erlaubt ſein müſſe, Bänke, Tiſche, Schränke
u. ſ. w. zum Verkauf zu arbeiten. Erxſtlich iſt es allerdings wol
zuläſſtg, daß ein Zimmermeiſter zugleich ein Tiſchlermeiſter ſei,
wenn er beide Prüfungen beſtanden hat, und für beide Ge
werbe Steuer zahlt denn wir haben z. B. Bäckermeiſter wel
che zugleich Stärkefabrikanten ſind; wenn dieſe Befugniß aber
nicht erlangt iſt, ſo muß der Zimmermeiſter auf beſtimmte Ar
heiten beſchränkt bleiben und zu dieſen würden wir in dieſem
Falle Alles rechnen was an einem Hauſe niet und nagelfeſt
iſt, oder einen beſtimmten Raum einnimmt, welcher erſt vom
Zimmermeiſter ſelbſt beſtimmt iſt. Nach dieſen Grundſätzen
können wir es nicht in der Ordnung finden wenn ungeprüfte
Leute auf eigene Rechnung, etwa durch angenommene Geſellen,
Arbeiten fertigen laſſen, welche ſie nur den producirenden oder
den damit handelnden Leuten abnehmen dürfen. Dies findet
auch auf die Anſtalten Anwendung, von welchen wir eben
ſprachen ſie dürfen nur auf Rechnung ſelbſtändiger Meiſter
arbeiten, und dadurch iſt ihren Pflegebefohlenen die Gelegenheit
zur Beſchäftigung nicht genommen. Was ins Beſondere die
Strafanſtalten betrifft, ſo dürfen die Städte, in welchen ſie ſich
beſinden, nicht vergeſſen, daß ihnen dadurch mancher andere
Verdienſt gegeben iſt, und daß die in denſelben arbeiten laſſen
den Meiſter es iſt ja einem Jeden geſtattet nicht immer
gute Geſchäfte machen. Trotz Dem dringen wir darauf, daß
wenigſtens ſchwerere Verbrecher aus einem Lande wo ſie doch
einmal nie wieder recht zu einer geſicherten Stellung gelangen,
in eine Kolonie transportirt werden, wo ſie mehr Gelegenheit
haben ihre Wunden heilen zu laſſen.

Von der Unterdrückung der Fabriken kann keine Rede
ſein. Zwar haben durch ſie viele Handwerke außerordentlich
gelitten; ich weiſe für Halle auf die Nagelſchmiede hin, welche
ſich in einer wahrhaft beklagenswerthen Lage befinden allein
ihnen kann nur dadurch geholfen werden, daß ein Theil in die
ſen Fabriken ſelbſt ein Unterkommen ſucht, daß ein anderer ſich
zu einem verwandten Fache wendet und daß ein dritter die
Nägel ſchmiedet, welche bisher von den Fabriken noch nicht
in der erforderlichen Güte geliefert werden, z. B. für die Schloſ
ſer. Wenn eine Gemeindebehörde den Handnagelſchmieden durch
Kauf bei ihnen eine Unterſtützung zukommen läßt, ſo iſt dies
eine ſehr zerbrechliche Stütze. Jm Allgemeinen jedoch iſt hier
eine Beſteuerung erforderlich, welche einestheils die Konkurrenz
möglich, anderntheils aber die Fabrik nicht geradezu un
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möglich macht. Fragen wie dieſe: ob nicht ein Maurer als
ſogenannter kleiner Meiſter (Flickmeiſter) Oefen ſetzen, Stuben
weißen darf u. ſ. w., ohne von einem anderen abzuhangen und
ihm den Meiſtergroſchen zu geben, wollen wir hiermit nur an-
gedeutet haben.

3. Mit der Gewerbefreiheit ſteht in engſtem Zuſammenhange
die Handelsfreiheit. Wir möchten dieſe ſo wenig als mög
lich beſchränken. Ein Jeder muß mit Dem handeln können,
was er zu kaufen Gelegenheit findet, wozu er Konceſſton hat
und worauf er die dem daraus gezogenen Gewinne entſprechen-
de Steuer zahlt. Das Letztere allein wird hinreichen, um viele
bisherige Klagen zum Schweigen zu bringen. Aber es handelt
ſich hauptſächlich um die Konceſſion, um die Frage, wofür und
wem ſie zu ertheilen ſei. Der Eigarrenhändler beſchwert ſich
über den Papierhändler, welcher Cigarren verkauft, der Korb-
macher über den Drechsler, der Schneider über den Kleiderma
gaziniſten. Deshalb iſt es wünſchenswerth, daß Konceſſionen
zum Handel nur für zuſammengehörige Waaren ertheilt wer
den, ſo jedoch, daß z. B. dem Materialwaarenhändler der Kreis
möglichſt weit gelaſſen würde. Auch darf es Niemandem ver
boten werden, als Nebengeſchäft einen Handel zu treiben.
Oder iſt nicht z. B. der Geiſtliche, wenn er ſein Gekraide ver
kauft, in dieſem Augenblicke ein Handelsmann? Hier tritt
jedoch die Beſchränkung ein, daß Niemand für den Verkauf
von Waaren, die er ſelbſt zu erbauen oder zu verfertigen befugt
iſt, Konceſſton zu löſen gehalten wird. Aus dieſem Grunde
kann z. B. der Gelehrte ſein Getraide ſo wie ſeine Bücher ver
kaufen. So werden auch die Vielen verhaßten Magazine
ſchwerlich durch Geſetze aufgehoben werden können, falls nur
der Beſitzer ohne das Handwerk erlernt zu haben, nicht als
Handwerksmeiſter auftrirk, ſondern ſich auf Einkauf und Ver
kauf fertiger Stücke beſchränkt. Es iſt nicht zu leugnen, daß durch
die Magazine in vielen Artikeln die Löhne herabgedrückt worden
ſind bis auf ein Spottgeld; allein wenn das Publikum billige
Waare haben wenn ein Arbeiter ſich dazu hergeben will (auf
Stückarbeit, welche grundſätzlich überall den Vorzug verdient,
wo es nur immer möglich iſt), ſo kann man nicht mit dem
Banne eines Geſetzes dazwiſchen fahren. Wenn eine gerechte
Steuer vorhanden iſt, wenn die Gewerke ſelbſt zu Magazinen
zuſammentreten, ſo werden ſich auch die Beſchwerden auf die
ſem Felde mehr legen.

4. Eine dringende Forderung der Zeit, wenn auch von den
Selbſtſüchtigen und für den Augenblick Lebenden vielfach ver
kannt, iſt ein geordnektes Kaſſen weſen zur gegenſeitigen
Unterſtützung. Warum geben die Beamten gern ihre Bei
kräge zu den Wittwenkaſſen, warum können ſie mit Faſſung



der Zukunft entgegenſehen, wo ſie entweder krank oder nicht
mehr ſind Weil die Penſions und Wittwenkaſſe für ſie oder
ihre Hinterlaſſenen ſorgt. Der Drieb einer ſolchen gegenſeiti
gen Aſſekuranz hat die Kaſſen der Lebensverſicherungsbanken,
der Leichenkaſſen u. ſ. w. gefüllt. Das Naktürlichſte aber iſt,
daß Menſchen gleichen Standes, gleichen Gewerbes, gleicher
Bildung, gleichen Wohnſitzes zuſammentreten und ſich gegenſei
tig unterſtützen. Es werden etwa monatliche oder wöchentliche
Beiträge gezahlt, und es muß ein geringſter Satz feſtgeſtellt
werden während ein höchſter nicht nothwendig iſt. Erkrankt
nun ein Meiſter oder Geſelle u. ſ. w., ſo erhält er, nach dem
Gutachten von Aerzten über ſeine Krankheit, eine beſtimmte
Summe zur Unterſtützung, welche ſich nach ſeinem Beitrage
richtet. Eine zweite Kaſſe iſt die Leichen und Wittwenkaſſe,
welche in etwas anderer Weiſe verwaltet wird. Nur muß
das Geſetz dafür ſorgen, daß ein jeder Gewerbtreibende zu ei
nem Verbande tritt und ſeine Beiträge zahlt; der Staat muß
die Sache zu der ſeinigen machen, damit die Kaſſen, ohne den
Arm der Exekution, nicht ohnmächtig ſeien. Dies ſcheint ein
hartes Wort aber das zukünftige Geſchlecht wird es dem Ge
ſetzgeber danken, welcher ſo für ſein Wohl geſorgt hat. Wir
brauchen wol hierbei nicht erſt zu beweiſen, daß jedes
Gewerbe ſeinen Antheil an den beſtehenden öffentlichen Armen
anſtalten erhalten muß. Wenn dagegen einzelne Meiſter zu
ſammentreten, wie die Tiſchler in Halle, um Kaſſen zu errichten
für den Einkauf von Material im Ganzen u. ſ. w., ſo kann
dies nur eine Sache der freiwilligen Uebereinkunſt, nicht der
zwingenden Geſetzgebung ſein; aber wir halten ſie für ſehr
wichtig, wir halten ſie für eine der Mächte, welche die kleinen
Kapikalien aus ihrer Zerſplitterung rettet, und ſie vereint ge
gen die Uebermacht des großen in das Feld rücken läßt

Außerdem iſt von Wichtigkeit das Wanderungsweſen
der Geſellen und die Schlichtung der Streitigkeiten
zwiſchen Burſchen, Geſellen und Meiſtern. Erſteres dürfte von
manchen jetzt beſtenden Beſchränkungen zu befreien und zu dem
Zwecke zu begünſtigen ſein, daß die Leute die Erfahrungen auswär
tiger Werkſtätten in die Heimath verpflanzen, daß ſie wir
nennen die Sache beim rechten Namen Unreife und zum
Unglück führende Liebſchaften vergeſſen, daß ſie älter an Jahren
den ſelbſtändigen Betrieb anfangen u. ſ. f. Ob und wie die
Schiedsgerichte einzurichten ſeien, namentlich um den häuſigen
und oft dringenden Streitſachen gewachſen zu ſein, wollen wir
hier nur gefragt haben und nicht weiter erbrtern.

Die Zeit zum Handeln iſt gekommen, die Zeitumſtände
ſind der Erreichung einer guten Gewerbeverfaſſung gün
ſtig. Darum müſſen die einzelnen Gewerbe ihre Wünſche und



Beſchwerden in überſichtlichen Denkſchriften zuſammenſtellen,
im von einer Deputation aller Gewerbe eines Ortes oder eines
Kreiſes oder einer Provinz für die Aufſtellung der allgemeinen
Grundzüge der künftigen Gewerbeverfaſſung benutzt zu werden.
Am Füglichſten gehen dergleichen Denkſchriften an den bevorſtehen
den preußiſchen Reichstag ein, welchem ſie von dem betreffenden
Abgeordneten überreicht werden. Sollte dieſer Reichstag nur
die Elemente des Staatsgrundgeſetzes berathen, ſo hoffen wir,
daß der demnächſt folgende, aber noch in dieſem Jahre berufene
vor Allem neben der Steuer und Ablöſungs- Frage die Gewer-
beverfaſſung in Berathung nimmt. Darum Ihr Meiſter und
Geſellen, laßt Euch nicht von jener einſeitigen Selbſt ſucht, wel
che das Unmögliche will, verführen haltet aber zuſammen wie
Ein Mann in Dem, was Jhr von Rechts wegen fordern könnt!

Haſemann.

Noch ein Wort über den konſtikutionellen Elub,
Dieſer hat ſich unter die Aufſicht der Oeffentlichkeit geſtellt

und ſo mag er mir erlauben, Einiges Uber jene Sitzung zu
ſagen welche er mit den Schulzen in der Weintraube hielt.
Ich wage dieſen wiederholten Tadel um ſo mehr, als ich mich mit
dem Grundſatz der Konſtitution auf breiteſter Grund
lage ganz einverſtanden weiß und ihm mit meiner Kritik in
ſofern zu nutzen hoffe, als er entweder genöthigt wird, ſich
hier und da deutlicher auszuſprechen oder tüchtigere Männer
als ich es übernehmen ihn öffentlich zu kontroliren.

Der Club gerieth anfangs mit ſich in Widerſpruch als
er Männer zur Abſtimmung zuließ über das Glaubensbekennt
niß des Clübs, welche nicht zum Club gehörten und doch
die Majorität bildeten. Es wird ſich dies wiederholen und
dein Club doch vielleicht nichts übrig bleiben, als unbe
dingte Oeffentlichkeit zu gewähren. Es iſt ihm ja nicht
benommen, eine Liſte ſeiner Mitglieder aufzunehmen er hat
durch ſeinen Vorſtand die Sicherheit, das der Club im Sinne
der Konſtitution wirken wird und er wird endlich durch
ſeine Vorträge eine Gleichheit der Ueberzeugung in den we
ſentlichſten Punkten erzeugen. Der Club in Magdeburg geſtattet
jeden Gegenwärtigen Theil an der Debatte und der Abſtimmung
Ein Club iſt allerdings eine geſchloſſene Geſellſchaft, aber doch
nur in ſofern er ein Prinzip zum Mittel und Lebenspunkte
hat. Giebt er Jedem eine Karte ohne zu fragen ob er zur
Partei gehört oder gehören will, ſo ſollte er auch freien Zutritt
gewähren. Wer aber an der Debatte Theil nimmt, ſoll auch
an der Abſtimmung Theil haben.
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Ungerecht erſchien es mir daß dem Student Ehrlich das

Wort entzogen wurde, als er gegen das Zweikammerſyſtem
ſprechen wollte. Zwar begann er mit einer Polemik gegen den
Adel, von dem im Programm nichts geſagt war, aber die drei
vorhergehenden Redner hatten doch deutlich genug auf eine
Pairskammer hingewieſen, ſo daß es ganz in der Ordnung war,
wenn Hr. Ehrlich das Ding mit dem deutſchen Namen nannte.
Auch muß man den Redner weiter ſprechen laſſen um zu hö
ren, wohin er wolle. Warum ließ man Hrn. Ulriei die vom
König ernannte Adelskammer (Majoratsherrnkammer) ſo warm
empfehlen Warum ließ man Hrn. v. Baſſewitz wenigſtens acht
Mal hinter einander das Wort ergreifen, obſchon jeder An
kragſteller nur zum Schluß der Debatte das Wort noch einmal

erhalten darf? Fr. Rörner.
Die alte Zunft Verfaſſung, die Gewerbe Frei

heit und die Forderungen der Gegenwart
Bei Aufhebung der frühern Zünfte und Einführung der

Gewerbe Freiheit iſt man völlig zerſtörend zu Werke gegangen,
ohne Etwas Beſſeres aufzubauen. Man hat beide als Gegen
ſätze betrachtet und geglaubt mit dem Uebergehen von dem Ei
nen auf das Andere ſei Alles gethan, ſtatt Beide als ſich er
gänzend und ausgleichend anzuſehen, wie ſie es wirklich ſind.
Mit Aufhebung der Zünfte ſchwanden freilich alle ihnen ankle
benden Uebelſtände, alle Ausartungen des urſprünglichen Guten
und Wohlthätigen die Einführung der Gewerbefreiheit hat aber
in der kurzen Zeit ihres Beſtehens viel größere Uebel, viel
ſchreiendere Mißbräuche hervorgebracht, als die Zünfte
hatten. Die Zünfte bildeten ein Mono pol aus die Gewerbe
Freiheit hat zur Anarchie geführt; ein, den heutigen geſell
ſchaftlichen Verhältniſſen entſprechender Zuſtand iſt erſt noch zu
gründen.

Um die Löſung dieſer ernſten und wichtigen Aufgabe her
beizuführen iſt es nöth'g, zunächſt eine kurze Unterſuchung
über das Gute und Nachtheilige, über das Zweckmäßige und
Unzweckmäßige beider Richtungen anzuſtellen, woraus ſich ſodann
erſt eine für die jetzige Gewerbe Verfaſſung paſſende Grund
lage ergeben wird.

I

Die Zunftverfaſſung bildete in früherer Zeit, als die Ge
werke noch nicht wie jetzt theilweiſe dem Handel und weitver
breiteter Concurrenz verfallen waren,

I. durch die ſtrenge Abſchließung und Begrenzung eines je
den Gewerks,

S



2. durch beſtimmte Lehr und Wanderjahre und die dabei
zu beobachtenden Formen und

3. durch die Schwierigkeit, den Anforderungen des Meiſter
und Bürger Werdens, überhaupt einer Niederlaſſung,
welche oft ſogar auf eine beſtimmte Anzahl Meiſter einge
ſchränkt war zu genügen,

vielfach nützliche und wohlthätige Schranken welche zur Folge
hatten, daß ſchon der Lehrling reifer und tüchtiger in den Ge
fellenſtand trat, der Geſell aber erſt nach langen Wanderjahren,
in der Regel mit vollkommen tüchtiger Ausbildung in ſeiner
Sache, gereifter Lebens Erfahrung und feſterem Characker zur
Selbſtändigkeit gelangte. Er hatte auf dieſe Weiſe längere Zeit
hindurch Gelegenheit, in verſchiedenen Ländern den Betrieb
ſeines Gewerks zu beobachten und ſich Handgriffe und Vor
kheile anzueignen, welche oft nur eine lange Praxis und eigene
Erfindung erſchaffen können und die doch nicht an jedem
Ort zu finden ſind er lernte endlich in den verſchiedenen
Haushaltungen ſeiner Meiſter die Schwierigkeiten einer ſelbſt
ſtändigen Wirthſchaft und Geſchäftsführung kennen und war
auch darauf bedacht und im Stande, ſich ein kleines Kapital
zum Anfange ſeines Geſchäfts zu erſparen

Auf dieſem Wege bildete ſich ein Kern tüchtiger Meiſter
in jedem Fache ſie waren geehrt und angeſehen und hatten
überall den Vorzug vor den wenigen Stümpern, Unreifen
und Halben.

Bei dieſem Bildungsgange, wo der Geſell erſt viel ſpä
ter als jetzt zum Meiſterſtande gelangte, hatten die Meiſter viel
mehr und auf längere Zeit tüchtige Geſellen, von denen ſie eine
ordentliche und regelrechte Arbeit erwarten durften und die ſie
aus Beſorgniß vor Mißgriff und Schaden nicht ſo ängſtlich zu
kontrolliren brauchten.

Für den Staat aber ging hieraus der unberechenbare
Vortheil hervor daß ſich größtentheils nur Männer völlig ge
reiften Alters als Meiſter niederließen, welche tüchtig genug wa
ren, einem Hausſtande vorzuſtehen und eine Familie zu ernäh
ren und zu verſorgen.

Dies war ungefähr das Bild und die Wirkung der
Zunft Verfaſſung in ſeiner beſſern Zeit.

Wie aber kein von Zeit und Cultur- Verhältniſſen be
dingtes Geſetz für immer Geltung haben kann, ſondern eben
mit dem Verſchwinden jener Verhältniſſe unnütz und Zweck
wiedrig wird, ſo auch die Zunftgeſetze. Man verſäumte es,
ſie zur rechten Zeit zu reformiren und den Fortſchritten der
Cultur anzupaſſen; ſie geriethen mit dieſen in Widerſpruch
die frühere wohlthätige Strenge in Beobachtung der Zunftge
ſetze verſchwand eben deshalb, weil ſie zum Theil den Forde
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rungen der Zeit nicht mehr genügten; ſie verloren ihre Bedeu
kung, arteten zu Mißbräuchen aus und wurden zu bloßen For
malitäten, die zuletzt nur wegen der zur Zunftkaſſe fließenden
Gelder und wegen der Schmauſereien noch erhalten wurden
ſie erſchienen endlich da, wo ſie noch ſtreng durchgeführt wur
den als läſtiges und verhaßtes Monopol einiger Wenigen.
Zu dieſem Verſall wirkte zum Theil die Concurrenz des Aus
landes mit, wo bei geſtiegener Jnduſtrie und andern Verhältniſſen
billigere, wenn auch nicht immer ſolidere Waaren geliefert wur
den, wogegen unſere Gewerke beim Feſthalten an dem Alther
gebrachten, am Schlendrian eine Wirkung aller Monopole
zurückblieben. Manche Gewerke verſielen ganz, andere zum
Theil den Fabriken Die alte Zunftverfaſſung war zuletzt
unpractiſch, hemmend und wirkungslos geworden.

II.

Dieſen troſtloſen Zuſtande glaubte man nun durch völlige
Gewerbefreiheit zu heilen. Das Gewerbe Geſetz erſchien die
Feſſeln wurden gelöſt

Welche Wirkungen dies gehabt hat, iſt bekannt genug.
Die durch nichts mehr beſchränkte Freiheit der Niederlaſ

ſung verleitete ein Menge junger Leute zu frühzeitigen Heira
then, ehe ſie noch in ihrem Gewerbe feſt und tüchtig waren,
ehe ſie die nöthige Reiſe und Erfahrung erlangt hakten ſte
ſtürzten ſich leichtſinnig und auf gut Glück, ohne hinreichende
Mittel, ja ſogar oft mit Schulden beladen, in den Haus und
Gewerbsſtand und nach einigen Jahren hatte ein ſolcher Anfän
ger zu einer Zeit, wo für ihn früher kaum die Periode der
Selbſtändigkeit eingetreten ſein würde, ſchon mehrere Kinder,
aber auch Sorge und Noth, weil die Grundbedingungen des
Beſtehens eine tüchtige Ausbildung im Gewerk, Erfahrung,
Reife des Characters und die nöthigen Geldmittel fehlten. Ver
armung folgte bei den Meiſten zum Theil wurden ſie eben
ſo unbrauchbare Tagelöhner als ſie Handwerker geweſen waren,
oder griffen zu andern Beſchäftigungen, zum Theil gingen ſie
davon und ließen ihre Familie im Elend zurück und nur We-
nigen gelang es, ſich durchzubringen und kümmerlich zu erhalten.

Dies hat für die ältern Meiſten eine Menge zuweilen
kaum dem Knabenalter entwachſener Concurrenten, welche trotz
ihrer Untüchtigkeit dennoch den Erwerb ſchmälerten, hervorge-
bracht, wodurch, da auch ein ſchrankenloſes Uebergreifen aus
einem Geſchäft in das andere eintrat, die Preiſe bis aufs Aeu
ßerſte herabgedrückt wurden und auch der Wohlſtand der ältern
Meiſter immer mehr dahin ſchwand.

Noch mehr aber ſind die Folgen dieſer ſchrankenloſen
Gewerbefreiheit für den Staat und insbeſondere für die einzel
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nen Kommunen in ihrer ganzen Furchtbarkeit fühlbar geworden
Eine große Maſſe brodloſer Männer, Wittwen und Waiſen ſind
faſt in allen Kommunen als Trümmer der ſo entſtandenen und
herabgekommenen Familien vorhanden, welche, als Hauptbe
ſtandkheil des immer mehr anwachſenden Proletarigts, die Ar
men Kaſſen von Jahr zu Jahr immer mehr belaſten, ſo daß
die Anforderungen bald nicht mehr zu erſchwingen ſein werden.

II

Wie iſt nun hier zu helfen was muß zur Beſeitigung
der Uebelſtände und Hebung des Gewerbeſtandes geſchehen

Nach dem vorſtehenden kurzen Ueberblicke der ſetzigen Lage
der Sache gegen früher, namentlich

der jetzt einwirkenden Factoren Fabriken und Maſchinen
und überhaupt der mit reißender Schnelligkeit wachſenden Jn
duſtrie, ſowie der durch Erleichterung der Verkehrsmittel
weit verbreiteten Concurrenz gegen die frühere Herrſchaft der
Zünfte, deren Abgeſchloſſenheit unter ſich, deren langſame
Entwickelung und Fortbildung und die Jſolirung der Lin
der, Städte und Dorfer,

erſcheint die Herſtellung der frühern Zunftverfaſſung und be
ſonders des Zunftzwanges als eine reine Unmöglichkeit. Es iſt
dies eben ſo wenig durchzuführen als eine Rückkehr von dem
jetzigen ausgebildeten, zu dem frühern rohen Eultur- Zuſtande,
um ſo mehr als auch das jetzt überall zur Geltung gelangte
Freiheits Princip damit in directem Widerſpruch ſteht. Das
Letztere kann nicht verleugnet werden, wenn überhaupt etwas
Haltbares zu Stande kommen ſoll. Es können daher von der
frühern Zunft Verfaſſung nur die für die jetzzige Zeit noch
brauchbaren Elemente benutzt und derſelben angepaßt werden,
wogegen wieder zur Beſeitigung der aus der völligen Gewerbe
Freiheit hervorgegangenen Uebelſtände zweckmäßige Vorkehrun
gen zu treffen ſind.

Das Jntereſſe der Gewerke und das des Staats und der
Kommunen fällt hierbei in dem einen Punkt zuſammen

dahin zu wirken daß künftig nur in ihrem Fach tüchtig ge
bildete Leute, von moraliſcher guter Führung, in einem ge
reiften Lebensalter in den Meiſterſtand und zur Niederlaſ
ſung gelangen können.

Zur Erreichung dieſes Zweckes iſt es zuerſt nöthig
daß die Zünfte in zeitgemäßer Form hergeſtellt und die noch
beſtehenden reformirt werden.

Dieſe Um und Neugeſtaltung würde ganz im Geiſte der
jetzigen Zeit, ohne viele Formen, gekünſtelte Statuten und über
haupt mit Vermeidung des ganzen alten Zopfweſens erfolgen,
Geiſt und Talent in den neuen Corporationen möglichſt freien
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Spielraum haben und der Hauptzweck ſein müſſen die Bill
dung tüchtiger Gewerbsgenoſſen zu übernehmen. Statt der
Vorſchriften über eine beſtimmt Lehr und Wanderzeit c. ſtelle
man die erlangte Kenntniß und Geſchicklichkeit in dem betref
fenden Handwerk ohne Rückſicht auf Religion und Herkom-
men nebſt moraliſch guter Führung als alleinige Erforder-
niſſe auf, um zum Geſellen oder Meiſter geſprochen zu werden,
da bei der Verſchiedenheit der Talente und Kräfte der eine in
zwei Jahren ſo weit gelangt, wozu ein Anderer vielleicht vier
oder fünf braucht. Man überlaſſe es daher einem Jeden ſelbſt,
wann er ſich zur Prüfung als Geſell oder Meiſter tüchtig
glaubt und ſich dazu melden will.

Hiezu würde eine Kommiſſion aus der Mitte der Zunft,
von vielleicht ſechs Perſonen, die ſich von Zeit zu Zeit durch
ansſcheidende und nur zu wählende Mitglieder erneuerte, zu
wählen ſein, welche eine ſtrenge mündliche, alle Gegenſtände
des betreffenden Handwerks umfaſſende Prüfung vorzunehmen
und das von ihr aufzugebende Geſellen oder Meiſterſtück zu
begutachten hätte. Ebenſo würde ſie die ſittliche Führung des
Examianden zu berückſichtigen haben, damit nicht unmorali
ſche und lüderliche Subjecke in die Zunft und zur Niederlaſ
ſung gelangen. Dieſe, ſowie diejenigen, welche in der mündlichen
Prüfung nicht beſtanden haben oder deren Stück nicht für tüch
tig befunden wird, müſſen zurück gewieſen werden, welche Zu
rückweiſung nach Beſinden der größern oder geringern Mängel
entweder für immer oder nur auf Zeit zu einer nochmaligen
letzten Prüfung auszuſprechen wäre.

Wie ſich übrigens die Kommiſſton die Ueberzeugung von
der Tüchtigkeit und den Kenntniſſen des Examinanden und deſ
ſen moraliſcher Führung verſchaffte, wäre lediglich ihre Sache
ſie müßte aber vom Magiſtrat auf ihren Skagatsbürger Eid
verpflichtet werden, ihr Prüfungsamt nach beſtem Wiſſen und
Gewiſſen zu verwalten

Alle Gebühren für Aufnahme der Lehrlinge, Prüfung der
Geſellen c. müßten ſo gering als möglich geſtellt werden da
mit nicht, wie früher, die Füllung der Kaſſe die Hauptſache
wäre.

So würde an die Stelle der frühern todten Formen,
welche ohne viel Anſtrengung umgangen auch wohl mit Geld
abgekauft werden konnten, ein lebendiges Bewußtſein die ſo ge
bildeten Zünfte durchdringen und für die Prüfung der Aufzu
nehmenden eine Art Geſchworenen Gericht entſtehen, welches
ohne beengende Schranken mit den Anforderungen der immer
ſteigenden Induſtrie gleichen Schritt halten könnte; denn
die Erfahrung hat gezeigt, daß alle ſpeciellen, die freie Thätig-
keit des Geiſtes hemmenden Geſetze unnütz und ſchädlich ſind,
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wie wir an unſerer Landes Geſetzgebung ein lehrreiches Bei
ſpiel der Art haben.

Wenn nun ferner die Niederlaſſung zur Betreibung eines
beſtimmten Handwerks bei den Kommunal Behörden von der
Aufnahme in die Zunft in der vorſtehend angedeuteten Maaße
und von dem Nachweis hinreichender Geldmittel abhängig ge
macht, dieſe Niederlaſſung auch vor Erreichung eines beſtimm
ten Alters, mindeſten nicht vor dem vierundzwanzigſten Jahre
geſtattet würde ſo wäre damit erreicht

daß künftig nur völlig tüchtige Handwerker in die Zunft und
zur Niederlaſſung gelangten, daß die Meiſter längere Zeit
brauchbare Geſellen hätten und

daß durch das Hinausrücken des Zeitpunktes der Selbſtän
digkeit die Entſtehung ſo vieler hülfloſen Familien und Kin
der und ſomit Vermehrung des Proletariats vermieden würde.

Mit dem Eintritt dieſer Organiſation der Zünfte müßten
zugleich Sonntagsſchulen für Lehrlinge errichtet werden, um ihnen
von der Phyſtk, Chemie, dem Zeichnen, der Buchſführung für
bürgerliche Haushaltung u. ſ. w. ſoviel beizubringen, als zu
dem jetzigen Stand der Gewerbe unabweislich erforderlich iſt

Es müßten ferner die Geſellen Vereine eine zweckmäßigere
Richtung erhalten denn bisher ſind ſie größtentheils nur dem
Geſange und der geſelligen Unterhaltung gewidmet geweſen,
wobei beliebige Vorkräge aus allerhand Wiſſenſchafften und ſchö
nen Künſten gehalten worden ſind, Dinge, die man an ſich
nicht verwerfen kann, die aber in der dürſtigen und ſtückweiſen
Geſtalt, wie ſie meiſtentheils gegeben werden, zur Bildung der
jungen Leute nichts beitragen, ſondern ihnen nur einen ſchäd
lichen Dünkel gegen ihre ſolchen unnützen Flickwerks baaren
Meiſter einpſlanzen. Es würde viel zweckmäßiger ſein, Vor
träge über Hausvater- und Staatsbürger Pflichten, Conſtitution
u. ſ. w., Vorleſungen aus techniſchen Schriften, Gewerbe
Blattern in dieſen Vereinen zur Hauptſache zu machen und
dieſen ernſten und nützlichen Gegenſtänden zur Erheiterung den

Geſang beizugeſellen.
Man täuſche ſich nicht über Das, was zu erreichen mög

lich iſt und was die Zeit gebieteriſch fordert. Strenge Sonde
rung der Gewerke, Drennung von Stadt und Land, abſolute
Sperrung gegen Nachbarſtaaken, Einſchränkung oder gar Ab
ſchaſfung der Maſchinen und Fabriken, überhaupt ein Zunft
zwang irgend einer Art, iſt nicht mehr durchzuführen und
kann auch die Gewerbe nicht beleben. Nicht durchzuführen iſt
dieſer Zwang, weil die erſt gefallenen und noch fallenden Schran
ken nicht beſtehen können, weil dieſe ruſſiſche und chineſiſche
Abſchließung nicht mehr möglich iſt in dem Zeitalter der In
duſtrie und der Freiheit Eine Belebung und Hebung des Ge
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werbeſtandes iſt aber davon ebenfalls nicht zu erwarten, da
ein Schutz der Art vielmehr ſtets ein träges Stehenbleiben, ein
ſchmachvolles Sinken der ſo bevormundeten Gewerbe, alſo ge
rade das Gegentheil zur Folge gehabt hat. Dies lehrt die Ge
ſchichte der Zünfte und Gewerbe Was mit dem Beſten ſeiner
Zeit nicht Stand halten, es nicht überbieten kann, iſt des
Beſtehens nicht würdig und ein zwangsweiſer Schutz ein Un
recht gegen die übrigen Stagtsbürger zum ſcheinbaren Vortheil
einer einzigen Klaſſe; denn früher oder ſpäter durchbricht den
noch die auswärts geſtiegene Cultur und Induſtrie den unnützen
Damm und die Niederlage iſt dann um ſo ſchrecklicher, je län
ger dieſe Abſchließung, dieſer zweckwidrige Schutz aufrecht er
halten wurde.

Die Hebung und Belebung des Gewerbeſtandes kann
daher nur von den Korporationen derſelben ſelbſt ausgehen
ſie können nur auf der Bahn eines freien, ungehemmten Fort
ſchritts, in ungehinderter Concurrenz mit dem Auslande, durch
das Streben nach höherer Intelligenz allein gedeihen von der
Staats Regierung würde aber zu ſeiner Zeit, das heißt wenn
bei der jetzigen totalen Umgeſtaltung aller Verhältniſſe dieſer
Punkte an die Reihe kömmt, das Geſetz zu erbitten ſein

daß die Niederlaſſung zur Betreibung eines ſelbſtſtändigen
Handwerks oder Gewerbes erſt nach erreichtem vierundzwan
zigſten Jahre, nach der Aufnahme in die betreffende Zunft und
nach dem Nachweiſe der nöthigen Geldmittel geſtattet werde.

(Von einem alten erfahrenen Meiſter

Nachträglicher Nath zur weitern Organiſation
der Bürgergarde,

Jn Halle, wo man in den Bahnhofesverſammlungen ſo
ſchön brüllen kann, hat man ſich den großen Bewegungen der
Zeit ſchleunigſt angeſchloſſen, und neben der Beibehaltung der
Zweckeſſen und Adreſſen noch die Errichtung einer Bürgergarde
beſchloſſen. Zwar mag es manchem guten Michel faſt gehen wie
den Bernburger Bauern, welche ſo lange nach Preßfreiheit
ſchrieen, bis ſie bewilligt wurde. Als man ſie hernach aber
fragte, was ſie ſich denn unter Preßfreiheit dächten, ſo riefen
ſie: Ei was brauchen wir dies zu wiſſen. Preßfreiheit iſt über
all verlangt, und ſo ein Ding müſſen wir auch haben wenn
es nichts koſtet l Der deutſche Michel hat endlich Volksbe
waffnung, er hat ſich geriſſen um die Gewehre. Aber wie nun,
Michel, wenn du exerziren müußt, wenn du putzen mußt, wenn
du in der Sonne und im Staube hin und her marſchiren mußt
am heißen Nachmittag, nachdem du den Vormittag über gear
beitet haſt? Michel, wirſt du alsdann deine Kriegsluſt behalten
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Jch will dich nicht weiter examiniren und dir am Ende deine
Kühnheit verleiden! Halte feſt an deinem Veſchluſſe, bedenke,
daß du mit den neuen Rechten auch neue Pflichten übernom-
men haſt! Willſt du die Freiheit beſitzen, ſo mußt du ſie
auch beſchützen können!

Hältſt du die Freiheit für das höchſte Gut, ſo mußt du
auch Kopf und Kragen dran ſetzen, dir dieſe Freiheit zu erhal
tken, Bedenke alſo, wenn du im Schweiße deines Angeſichts
rechtsum, linksum machſt, wenn du nach der Scheibe ſchießen
mußt wenn du auf den Exerzierplatz kommen ſollſt gerade zu
der Stunde wo du nach Trotha, Diemitz, oder Böllberg
gehn wollteſt; wenn alle dieſe Unbequemlichkeiten kommen ſo
verzage nicht, ſondern bedenke, daß die Volkswehr eines deiner
heiligſten Rechte iſt, daß deine Freiheit erſt dann geſichert iſt,
wenn du ſie mit der Waffe ſchützen kannſt.

Aber noch Eins. Jede Compagnie hat ihre Offiziere und
Unterofftziere gewählt, denn es heißt ja im königlichen Erlaß,
daß die Bürgerwehren ſich die Führer ſelbſt wählen ſollten
Zu dieſen Führern gehört aber auch der Stab, der
alſo doch auch gewählt werden muß. Der beſtehende Stab
hat ſich in der Zeitſder Noth ſelbſt gewählt, jetzt muß er aber von
den Compagnien gewählt werden und zwar ſo, daß jede Com
pagnie enen Oberſt und zwei Majors vorſchlägt, die Haupt
leute alsdann ſich verſammeln ſammk den Ofſizieren, um die
Wahlzettel ihrer Compagnien zu vergleichen und nach Stim
menmehrheit jene drei Stabsofſiziere zu ernennen. Es dürften
aber wohl drei Männern die meiſten Anſprüche haben Prof.
Duncker, als einer der populärſten Männer in Halle und bis
jetzt noch Landwehrofficier Du. Tieftrunk, durch deſſen
Revolte eigentlich die endliche Einrichtung der Bürgerwehr be
wirkt iſt, und Dr. Schwetſchke, Landwehroffizier

Es muß ferner eine Kaſſe errichtet werden, oder die
Stadt weißt hierzu einen kleinen Fond an, aus welcher die Aus
gaben gedeckt werden, welche nöthig erſcheinen. Wer ſoll z. B.
den Schaden erſetzen, der während des Dienſtes am Gewehr
verurſacht wird? Soll den der Arbeiter tragen, der ſchon
durch ſein Zeitverſäumniß ein Opfer bringt? Das Bataillon
muß eine Fahne, Trommeln, Singnalhörner u. F. w. haben. Hier
wäre es wohl Aufgabe der Reicheren ein kleines Kapital zu
ſammenzulegen.

Endlich ſoll ſich die ſogenannte vornehme Klaſſe nicht vom
Dienſt zurückziehen und dadurch die andern Klaſſen unzufrieden
machen. Kaufmann, Beamter und Profeſſor haben in An
ſehung des Waffendienſtes gleiche Pflicht und namentlich ſollen ſich
die Herrn ohne Ausnahme betheiligen, welche ſich dem conſti
tutionellen Elub angeſchloſſen haben. Durch dieſe Gleichſtellung
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in Ausübung der Pflichten wird Eintracht und Vertrauen unker
uns hergeſtellt und wir werden Eine Staatsbürgerſchaft. Außer
dem werden die Verſammlungen der Compagnien eine paſſende
Gelegenheit geben, in gewiſſen Fällen Mittheilungen Anträge,
Petitionen u. ſ. w. zu verbreiten.

Alſo vorwärts Michel! Wirf die Pelzmütze weg recke
dir die Glieder aus und werde Mann des neuzehnten Jahrhun-
derts vom Kopf bis in die Zehen deiner langen Fortſchrittsbeine!
Werde nicht mißmüthig, ſondern von Tag zu Tag ergebener
dem Geſammtintereſſe, werde wie der Engländer Staatsbürger,
fühle dich immer als Theil eines großen Ganzen!

Fr. Wrner.

Wie man durch e ein Bettler werden
kann.

Ein Arbeiter, der auch bei mir Beſchäftigung hatte, wurde
auf den Verdacht hin, einen Funfzigthalerſchein bei einem Stu
denten geſtohlen zu haben eingezogen. Man hielt Hausſiut
chung, fand aber nichts, weil der Mann grundehrlich iſt. Zwar
fand ſich der Geldſchein ſpäter in einem Buche des Studenten,
aber dennoch ließ man den Verhaſteten nicht los weil man ſcharf
ſinnig vermuthete, er habe das Geld abſichtlich in das Buch
geſteckt Der Angeklagte ſehte auseinander daß er, wenn er das
Pult erbrochen und den Schein geſtohlen habe, doch nicht ſo ein
fältig ſein werde, den Bucherſchrank zu erbrechen, um das Ge
ſtohlene zu verbergen Die Sache war klar, aber man ließ
den Mann nicht einmal zum Schwure, während Dienſtboten
denſelben geleiſtet hatten. Endlich fand ſich ein Richter gerührt
und überzeugt von der offnen, ſchlichten Rede des Eingekerker
ten z man ließ ihn laufen nachdem er faſt 4 Wochen im Ge
fängniß zugebracht hatte. Der Mann iſt freigeſprochen, aber
ex iſt ruinirt. Er hat ſeine Kundſchaft verloren da er ein
Geſchäft treibt, das käglich verrichtet werden muß auf ſeinem
Ramen haftet das furchtbare Wort er hat geſeſſen. Er leidet
mit ſeiner Familie Noth Niemand kümmert ſich weiter um
ihn, er iſt nicht einmal Sffentlich für unſchuldig erklärt, obſchon

er öffentlich verhaftet wurde.
Sollte Jemand von meinen Mitbürgern Mitleid mit dem

unglücklichen Familienvater haben und ihm irgendwie Beſchäf
tigung verſchaffen wollen, ſo bin ich unter vier Augen zur
Nennung ſeines Namens gern bereit.

Fr. Börner

Druck von Ed. Hehnemann in Halle.
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